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Grundlagen zum 
Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz
an der Goethe-Universität 
(adapted for the ITP)

Unterweisung
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz
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Erste Hilfe

Jeder ist verpflichtet Erste Hilfe zu leisten!
Informieren Sie sich rechtzeitig am „Aushang Erste Hilfe“ in Ihrem 
Arbeitsbereich darüber,
• wer bestellte Ersthelferinnen und Ersthelfer sind 

ITP: Birgit Rieger, Joe Laperal-Gomez, Thomas Pinho Coelho,
Astrid Steidel

• wo sich der Verbandkasten befindet
ITP: PHYS 01.135, 01.102, 02.102, 02.142

• wo sich im Gebäude der Erste Hilfe-(Ruhe-)Raum befindet
ITP: PHYS __.225 (Dekanat)
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Die Aktualisierung des 
Aushangs erfolgt durch 
die Ersthelfer*innen.
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Erste Hilfe

Weitere Informationen finden Sie 
in folgenden Aushängen: 

• Flucht- und Rettungsplan (Kennzeichnung 
Standort Erste Hilfe-Material, ggf. Erste Hilfe-
(Ruhe-)Raum)

• Rufnummern für den Notfall
• Brandschutzordnung Teil A 

Verhalten bei kleinen Verletzungen:
Selbst versorgen (z.B. Pflaster) bzw. durch 
Ersthelferinnen oder Ersthelfer versorgen 

lassen
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Erste Hilfe

Verhalten im NOTFALL, bei schwerer Unfallverletzung, 
lebensbedrohlich akuter Erkrankung oder Vergiftung:
RETTUNGSKETTE einhalten!
1. Sofortmaßnahmen 
• Ggf. Unfallort absichern. Retten aus der Gefahrenzone. Eigenschutz beachten
• NOTRUF 112 absetzen (Wo - genaue Adresse, Gebäudename und ggf. 

Zufahrtsmöglichkeit nennen -, Was ist passiert, Wie viele Verletzte, Welche Art der 
Verletzung, Warten auf Rückfragen).

• Ggf. Herz-Lungen-Wiederbelebung oder Stabile Seitenlage
2. Weiter Erste Hilfe leisten, z. B.
• Verletzte/n nicht alleine lassen, trösten und ermutigen.
3. Interne Maßnahmen sicherstellen
• Pforte informieren
• Telefonische Erreichbarkeit herstellen
• Weitere Hilfe/Ersthelfer*innen holen
• Rettungsdienst abholen/zum Einsatzort führen 
• Aufzug bereithalten
4. Übergabe an Rettungsdienst
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Unfallversicherung/
Verhalten nach Arbeits- und Wegeunfällen

 Beschäftigte und Studierende der Goethe-Universität sind bei der 
Unfallkasse Hessen (UKH) gesetzlich unfallversichert. Versicherungsfälle in der gesetzlichen Unfallversicherung sind 
Arbeitsunfälle und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten. Beamte sind nicht über die UKH unfallversichert. Sie sind direkt über 
ihren Dienstherren abgesichert.

 Versichert sind nur Tätigkeiten, die den Interessen des Arbeitgebers 
objektiv dienen (z.B. arbeitsvertraglich bestimmt sind), auch die 
Teilnahme am Hochschulsport oder an Betriebsausflügen und -feiern, 
sofern diese Veranstaltungen vom Arbeitgeber durchgeführt werden.

 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Verletzungen oder 
Gesundheitsschäden ohne Einwirkung von außen zufällig während der 
versicherten Tätigkeit auftreten.
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Unfallversicherung/
Verhalten nach Arbeits- und Wegeunfällen

Was ist ein Arbeitsunfall? Plötzlich von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, bei der Arbeit oder auf Dienstwegen,  das im Zusammenhang mit der versicherten betrieblichen Tätigkeit steht 
und  bei dem ein Gesundheitsschaden verursacht wurde. 

Kein Arbeitsunfall liegt vor, wenn ein bereits vorhandener 
Gesundheitsschaden während einer versicherten Tätigkeit akut wird.

Was ist ein Wegeunfall? Unfall, der sich auf dem direkten Weg zur oder von der Arbeit ereignet Umwege können versichert sein, z.B. bei Umleitung, bei Fahr-
gemeinschaften oder um Kinder in Kindergarten/Schule zu bringen.

Kein Versicherungsschutz besteht während der Unterbrechung des Weges
aus privaten Gründen (z.B. beim Einkaufen).
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Unfallversicherung/
Verhalten nach Arbeits- und Wegeunfällen

HINWEIS

 Sachschäden, die im Rahmen eines Arbeits- und Wegeunfalls entstanden 
sind, übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung (UKH) nicht. Es 
werden nur Schäden ersetzt, die am Körper eines Menschen eintreten. 

Ausnahme:
• Kosten für die Wiederherstellung oder Erneuerung von Hilfsmitteln  

(z. B. Brillen, Hörgeräte, Prothesen), die zum Zeitpunkt eines Arbeits- oder 
Wegeunfalls getragen worden sind und dabei beschädigt wurden, werden 
von der UKH übernommen.
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Unfallversicherung/
Verhalten nach Arbeits- und Wegeunfällen

 Jeden Arbeits- oder Wegeunfall in das Verbandbuch eintragen. (d.h. jede 
Verletzung, jede Erste-Hilfe-Leistung bzw. jede Materialentnahme aus dem 
Verbandkasten). 

WICHTIG für evtl. später notwendigen Nachweis des Versicherungsfalls! 

 Unfälle, die einer ärztlichen Versorgung bedürfen und/oder zu einer 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Kalendertagen führen, sind 
umgehend der/dem Vorgesetzten zu melden. Sie/er hat, mit Unterstützung 
der/des verunfallten Beschäftigten, eine schriftliche Unfallanzeige zu 
erstellen. (=> an Abt. Personalservices (PS) => von PS an UKH)

 Bei Notwendigkeit ärztlicher Versorgung ist ein Unfallarzt (auch 
Durchgangsarzt genannt) aufzusuchen. (NICHT der Hausarzt!).

Adressen von Durchgangsärzten finden Sie u.a. im Infoblatt/Aushang‚ Rufnummern 
für den NOTFALL‘ (http://www.uni-frankfurt.de/arbeitswelt => Notfallrufnummern…) und 
auf der Homepage des Referats Arbeitsschutz => Unfälle
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Unfallversicherung/
Verhalten nach Arbeits- und Wegeunfällen

Das Formular „Unfallanzeige Arbeitnehmer“ finden Sie im Formularcenter der 
Abteilung Personalservices unter dem Stichwort „Dienstunfälle“.
https://www.uni-frankfurt.de/47065133/Formularcenter#dienstunfaell
 

Die Formulare „Dienstunfallmeldung Beamte“, „Beilage bei Wegeunfällen und bei 
Dienstreisen“ und „Antrag auf Sachschadenersatz“ sind ausschließlich von Beamten 
auszufüllen. Diese melden Unfälle direkt an ihren Dienstherren. 

Alle Informationen zu Unfallanzeigen bei Unfällen von Studierenden finden Sie 
auf der Internetseite des Studierendensekretariats. 
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Unfallversicherung/
Verhalten nach Arbeits- und Wegeunfällen

Weitere Informationen:

Homepage des Referats Arbeitsschutz:

http://www.uni-frankfurt.de/76229251/Unf%C3%A4lle
=> u.a. Flyer „Unfallmeldungen“

Informationen der Unfallkasse Hessen und der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung:

https
://www.ukh.de/haeufige-fragen/die-gesetzliche-unfallversicher
ung
/

https://
publikationen.dguv.de/regelwerk/informationen/1436/gesetzlic
her-unfallversicherungsschutz-an-hochschulen
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Brandschutz

• Die Brandschutzordnung der Goethe-Universität ist zu beachten.

• Machen Sie sich mit dem Inhalt der Flucht- und Rettungspläne in Ihrem 
Arbeitsbereich vor Ort vertraut.
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Brandschutz

• Wo entlang führen Flucht- und Rettungswege?

• Wo befinden sich Feuerlöscheinrichtungen? 
      z.B.: Handfeuerlöscher, Wandhydranten, Löschdecken

• Wo befinden sich Brandmeldeeinrichtungen? 
      z.B.: Druckknopfmelder

• Wo befinden sich sichere Bereiche für mobilitäts-
eingeschränkte Personen? 

(Wenn der Hinweis im Flucht- und Rettungsplan fehlt, informieren Sie 
sich bitte beim Brandschutzbeauftragten der GU über geeignete 
Bereiche in Ihrem Gebäude.)

Machen Sie sich mit Feuerlöscheinrichtungen und 
Druckknopfmeldern vor Ort vertraut. Gehen Sie die Fluchtwege 
vom Arbeitsbereich bis zum Sammelplatz ab. (Dies sollte von den 
Vorgesetzten für die Arbeitsgruppen/Teams gemeinsam organisiert 
werden.) 
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Verhalten im Brandfall

14Unterweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Brand melden über 

• Druckknopfmelder 
(Feuerwehr und Gebäude 
werden immer gleichzeitig 
alarmiert!) 

oder

• Telefonisch über Notruf 112 
(Gebäude muss ggfs. über 
Druckknopfmelder noch 
nachalarmiert werden.)
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Verhalten im Brandfall

15Unterweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Verhalten bei Ertönen des Alarmsignals:

• Ruhe bewahren!
• Fenster und Türen schließen, nicht abschließen! 
• Andere Personen warnen!
• Entstehungsbrand bekämpfen, wenn gefahrlos möglich!
• Mobilitätseingeschränkten Personen Hilfe leisten und die Einsatzkräfte über den 

Aufenthaltsort eventuell verbliebener Personen informieren!
• Persönliches Eigentum nur dann mitnehmen, wenn es am Arbeitsplatz unmittelbar greifbar 

ist!
• Verlassen des Gebäudes über die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege!
• Drängen, Stoßen und Rennen vermeiden; im Treppenraum Handlauf benutzen!
• Immer unterhalb der Rauchschicht bewegen!
• Auf den Sammelplatz begeben!
• Wichtige Informationen an die Einsatzkräfte weitergeben! (z.B. über im Gebäude verbliebene 

Personen, Vollzähligkeit)
• Anweisungen der Einsatzkräfte befolgen!
• Einstellen des betriebsinternen Verkehrs während der Räumung! Private PKW bleiben am 

Abstellort!
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Brandschutz/ Verhalten im Brandfall

Weitere Informationen:

Homepage des Referats Arbeitsschutz:

http://www.uni-frankfurt.de/76377415/Brandschutz

und

http://www.uni-frankfurt.de/76251885/Unterweisungen
u.a. Flyer „Räumung im Brandfall“
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge) 
nach der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

• ist Teil der arbeitsmedizinischen Präventionsmaßnahmen im Betrieb und 
• dient der Beurteilung der individuellen arbeitsbedingten Beanspruchungen, 

damit arbeitsbedingte Gesundheitsstörungen frühzeitig erkannt und 
verhütet werden können.

• beinhaltet ein ärztliches Beratungsgespräch (ggfs. empfohlene 
Untersuchungen nur mit Einverständnis der Beschäftigten).

• Grundlage für die Entscheidung, welche Arbeitsmedizinische Vorsorge 
durchgeführt oder den Beschäftigten angeboten werden muss, ist eine 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen (ggf. mit Unterstützung des 
Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit). 

• Die möglichen Anlässe für Arbeitsmedizinische Vorsorge sind im Anhang 
der ArbMedVV benannt.

17Unterweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz



16.11.21

Arbeitsmedizinische Vorsorge
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

• Arbeitsmedizinische Vorsorge wird an der Goethe-Universität durch 
Betriebsärzte in geplanten Sprechstunden durchgeführt.

• Terminvereinbarungen: Tel. 069-798 13629

Hinweis:
Wenn Sie die Angebotsvorsorge wg. „Bildschirmarbeit“ wahrnehmen 
möchten, müssen Sie sich dazu bitte erstmalig selber anmelden. 
Nach erstmaliger Teilnahme werden Sie regelmäßig wiederkehrend, alle 3 
Jahre, schriftlich dazu eingeladen. Ihre Teilnahme ist freiwillig. 

Weitere Informationen:
http://www.uni-frankfurt.de/76954517/Betriebs%C3%A4rztliche_Betreuung
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Mutterschutz

• Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) schützt die Gesundheit der Frau und 
ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der 
Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit.

• Für Schwangere/stillende Frauen sind bei Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes spezielle Gefahren besonders zu berücksichtigen. 

• Eine schwangere Frau soll ihrem/r Vorgesetzten ihre Schwangerschaft 
sowie den voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie 
weiß, dass sie schwanger ist. Eine stillende Frau soll so früh wie möglich 
mitteilen, dass sie stillt.

• Die rechtzeitige Mitteilung ist entscheidend, damit von der/dem 
Vorgesetzten umgehend eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und 
festgelegt werden kann, ob ggf. Schutzmaßnahmen für die Frau 
erforderlich sind.
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Mutterschutz

• Der/die Vorgesetzte muss die schwangere/stillende Frau über das 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die ggf. erforderlichen 
Schutzmaßnahmen informieren und ihr zusätzlich ein Gespräch über 
weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anbieten.

• Die/der Vorgesetzte muss die Abteilung Personalservices (PS) umgehend 
über die Schwangerschaft der Beschäftigten und das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung informieren. 

• PS leitet die Information an die Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium 
Darmstadt) weiter. 

• Die Mitteilung über die Schwangerschaft unterliegt dem Datenschutz und 
darf nicht an unberechtigte Dritte weitergeben werden.

• Generell dürfen schwangere Frauen in den letzten 6 Wochen vor der 
Entbindung und 8 Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden. 
(Ausnahmeregelungen nach § 3 MuSchG beachten!)

21Unterweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Mutterschutz

Weitere Informationen:

Homepage des Referats Arbeitsschutz:
http://www.uni-frankfurt.de/76253557/Mutterschutz
Þ u.a. Flyer „Mutterschutz“

Homepage der Abteilung Personalservices:
http://www.uni-frankfurt.de/47115434/Mutterschutz 
http://www.uni-frankfurt.de/47065133/Formularcenter
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz

• Informieren Sie sich zur ergonomischen 
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen, indem 
Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz mit Hilfe der 
Checkliste zur Selbstbeurteilung von 
Bilschirmarbeitsplätzen überprüfen

• Stellen Sie dabei Mängel fest die Sie selber 
nicht beheben können, wenden Sie sich bitte 
an Ihre Vorgesetzte/Ihren Vorgesetzten.

• Individuelle ergonomische Beratungen am 
Bildschirmarbeitsplatz (z.B. Wie stelle ich 
meinen Bürostuhl optimal auf meine 
Bedürfnisse ein?) bietet das Referat 
Arbeitsschutz an. 
Anfragen richten Sie bitte an 
arbeitsschutz@uni-frankfurt.de.
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Bei Fragen und Beratungsbedarf können Sie sich an 
das Referat Arbeitsschutz oder an die anderen 
Referate im Bereich Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz wenden. 
http://www.uni-frankfurt.de/74290366/Referate_Arbeits___Gesundheits__
und_Umweltschutz
=> u.a. Flyer „Referate Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“

email an: arbeitsschutz@uni-frankfurt.de
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Corona-Pandemie-Maßnahmen

● Arbeit vor Ort (Büro): jedes Büro nur möglichst nur einzeln besetzt
● bei Mehrfachbesetzung mindestens 10m2 Fläche/Person
● Maskenpflicht (medizinisch) außer am Arbeitsplatz
● für ausreichende Belüftung sorgen
● Händehygiene (mind. 20 Sekunden mit Wasser und Seife)
● Abstand halten (mind. 2m)
● Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge)

Risikogruppen

● Risikogruppen: https://www.uni-frankfurt.de/87900890.pdf
● Bewertung der Risikofaktoren -> ärztliches Attest
● muß Personalabteilung auf Nachfrage vorgelegt werden
● RKI-Hilfestellungen:
● https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

https://www.uni-frankfurt.de/87365614/Corona___Hinweise_für_Beschäftige

https://www.uni-frankfurt.de/87900890.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.uni-frankfurt.de/87365614/Corona___Hinweise_f%C3%BCr_Besch%C3%A4ftige
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